
  
 

FrontLine SIX x-clear AG 
 

Zusammenschluss der SIX CCPs 
 

Zusammenschluss der SIX CCPs 
04.12.2025 | 2GM/KNI | fl-x-clear-de_041225.docx 1 | 2 

 
 

Strategisches Update - Integration von SIX x-clear und BME Clearing in «SIX 
Clearing» 

1. Übersicht 

SIX plant die Integration von SIX x-clear und BME Clearing in eine einzige, 
internationale Multi-Asset-CCP mit dem Namen SIX Clearing, vorbehaltlich der 
erforderlichen aufsichtsrechtlichen Genehmigungen. SIX Clearing wird ihren Hauptsitz 
in Madrid haben und über Niederlassungen in Zürich und Oslo verfügen. Sie wird 
weiterhin interoperables Clearing im Aktiensegment anbieten. 

Der geplante Zusammenschluss vereint die Stärken zweier CCPs, die derzeit als 
getrennte Einheiten und Plattformen operieren, und ermöglicht eine grössere 
Reichweite, harmonisierte Prozesse und eine straffe Grundlage für künftiges 
Wachstum. 

2. Zeitpunkt der Umsetzung 

Der rechtliche Zusammenschluss ist für Ende 2026 geplant, vorbehaltlich der 
erforderlichen Genehmigungen. Zu den wichtigsten Meilensteinen nach dem 
Zusammenschluss gehören die folgenden Schritte bis 2027: 

- Migration des spanischen Cash-Equity-Segments auf die Cash Clearing Platform (eine 
konsolidierte Instanz im SECOM); 

- Harmonisierung der Cash-Equity-Gebühren (Angleichung an die interoperablen 
Gebühren); 

- Konsolidierung der zulässigen Sicherheiten und des Zugangs zu den Sicherheiten 
sowie ein einziges Risikomodell für alle Cash Equity (Hybrid VaR). 

3. Auswirkung auf die Teilnehmer 

Für die bestehenden Mitglieder von SIX x-clear und BME Clearing ergeben sich durch 
den rechtlichen Zusammenschluss keine technischen Änderungen. Die heutigen 
Mitglieder von SIX x-clear bleiben auf der bisherigen Plattform; allfällige 
Plattformänderungen betreffen ausschliesslich die zukünftige Migration des Cash-
Equity-Segments von BME Clearing zu SECOM. 

Die Gebührentarife bleiben vorerst unverändert. Für Cash Equities, wo beide CCPs tätig 
sind, soll nach der Konsolidierung die Gebührenordnung von SIX x-clear gelten. 

SIX Clearing wird die heutige Abdeckung der Märkte und Handelsplätze beibehalten 
und die spanische Börse in ihr einheitliches Clearing-Dienstleistungsangebot 
aufnehmen. 
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4. Details 

SIX Clearing wird das interoperable, paneuropäische Cash-Equity-Modell von SIX x-clear 
mit den umfassenden Multi-Asset-Fähigkeiten von BME Clearing in den Bereichen 
spanische Cash-Equity, börsengehandelte Derivate, Energiederivate, Repo-Clearing und 
Zinsswaps kombinieren. Dadurch entsteht eine skalierte und wettbewerbsfähige CCP 
mit verstärktem Zugang zu EU-Infrastrukturen, einschliesslich der EUR-Liquidität der 
EZB durch die EU-Lizenz von BME Clearing. Alle derzeitigen 
Interoperabilitätsverbindungen und Funktionalitäten von SIX x-clear werden auf die 
neue CCP übertragen, so dass der offene Zugang und das interoperable Clearing in 
ganz Europa weiterhin unterstützt werden. 

Ein umfassendes Informationspaket zur Migration des Cash Equity Segments auf die 
SECOM-Clearingplattform ist für die BMEC-Mitglieder in Vorbereitung. Sie wird die 
aktuellen technischen Schnittstellenspezifikationen, die Zeitpläne für die Migration und 
die erwarteten Auswirkungen auf den vertraglichen und rechtlichen Rahmen abdecken 
und zu gegebener Zeit veröffentlicht werden, um die Teilnehmer bei ihrer Planung zu 
unterstützen. 

Weitere Informationen für SIX x-clear-Mitglieder zu vertraglichen und rechtlichen 
Rahmenbedingungen werden über FrontLine kommuniziert.  

----------------------- 

**Disclaimer** Wichtiger rechtlicher Hinweis ** Die geplante Fusion der CCPs steht unter dem 
Vorbehalt der erforderlichen aufsichtsrechtlichen Genehmigungen. Der Zeitplan für das Projekt 
und seine Durchführung hängen von diesen Genehmigungen ab.  

5. Kontakt 

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Relationship Manager. Die Kontaktangaben 
finden Sie in der Kontaktliste von SIX SIS unter www.six-group.com > Produkte & 
Services > Securities Services > Clearing Services > Info Center > Kontakte und 
Standorte. 

SIX x-clear AG macht ihre Members in diesem Zusammenhang auf Ziffer 7.7, Kapitel 14 und 15 des Rulebook 
von SIX x-clear AG aufmerksam, die festhalten, dass die Members selbst für die Einhaltung des anwendbaren 
Rechts (insbesondere der in- und ausländischen steuer-, devisen-, börsen-, gesellschaftsrechtlichen oder 
statutarischen Vorschriften) hinsichtlich der von SIX x-clear AG bezogenen Clearingdienstleistungen, 
verantwortlich sind. 
 
Verweise auf externe Quellen, z. B. auf Webseiten oder Links zu Internetseiten Dritter, werden ausschliesslich 
zu Informationszwecken angegeben; Empfehlungen sind mit solchen Verweisen nicht verbunden. SIX x-clear 
AG hat den Inhalt der fraglichen Quellen weder aufbereitet noch bereitgestellt. Darüber hinaus hat SIX x-clear 
AG die genannten Quellen inhaltlich nicht überprüft, überarbeitet oder aktualisiert und übernimmt keinerlei 
Verantwortung für die darin enthaltenen Informationen. 
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